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Berichtigung zur Richtlinie VDI 4208 Blatt 2:2020-01 
Corrigendum concerning standard VDI 4208 Part 2:2020-01 
 

Anmerkung:  Wir empfehlen, auf der betroffenen Richtlinie einen Hinweis auf diese Berichtigung anzubringen. 

Note:  We recommend placing a reference to this Corrigendum on the standard concerned. 
 
 



– 2 – VDI 4208 Blatt 2 / Part 2  Berichtigung / Corrigendum Alle Rechte vorbehalten © VDI e.V., Düsseldorf 2021 

Korrekturhinweis 
Auf Seite 10 und Seite 11 sind in Abschnitt 6 die 
letzten drei Absätze in der deutschen Spalte statt in 
der deutschen Sprache in der englischen Überset-
zung wiedergegeben. Diese drei Absätze müssen 
korrekt lauten: 

 Erratum 
On page 10 and page 11, the last three paragraphs 
in Section 6 in the German column show the Eng-
lish translation instead of the German text. The 
English text is not affected by this mistake.  
 

Werden für ein Messverfahren mehrere Messgeräte 
zusammen verwendet, so ist im Prüfbericht des 
jeweiligen Messgeräts zu vermerken, dass es nur in 
Kombination mit den gleichzeitig geprüften Mess-
geräten eingesetzt werden darf. Im Prüfbericht sind 
die Messgeräteidentifikationsnummern aller betei-
ligten Messgeräte anzugeben.  
Eine nicht bestandene Prüfung ist im Prüfbericht zu 
dokumentieren. In diesem Fall darf die Messgerä-
teidentifikationsnummer nicht aktualisiert werden. 
Der Prüfbericht ist mindestens vom fachlich Ver-
antwortlichen oder seinem Stellvertreter zu unter-
schreiben. Der Prüfbericht ist dem Kunden auszu-
händigen. 
 

  

Wir bitten Sie, diesen Fehler zu entschuldigen!  We apologise for this mistake! 
 
 


